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Kleine Anfrage der Abgeordneten Juliane Nagel (DIE LINKE) 
Drs.-Nr.: 7/13473 
Thema: Nachfrage zu Drs 7/10957: Rechtsverordnungen bezüglich  

Gebieten mit angespanntem Wohnungsmarkt und Umwand-
lung von Miet- in Eigentumswohnungen (§201a und § 250 
BauGB) 

 
 
Sehr geehrter Herr Präsident, 
 
den Fragen sind folgende Ausführungen vorangestellt: 
 
„Die Stadt Leipzig hat bereits am 10. September 2021 den Erlass einer 
Rechtsverordnung nach § 201a BauGB beantragt, das die Grundlage 
zur Einführung der Umwandlungsverordnung nach § 250 BauGB sein 
sollte. Diese Prüfung wurde laut Kenntnis der Anfragestellerin nun mit 
dem Ergebnis abgeschlossen, dass die Stadt Leipzig keinen „ange-
spannten Wohnungsmarkt“ habe.“ 
 
Namens und im Auftrag der Sächsischen Staatsregierung beantworte ich die 
Kleine Anfrage wie folgt: 
 
Vorbemerkung: 
Es wird darauf hingewiesen, dass die in der Vorbemerkung der Frage- 
stellerin angesprochene Prüfung nicht mit dem Ergebnis abgeschlossen 
wurde, die Stadt Leipzig habe keinen angespannten Wohnungsmarkt. Es 
wurde lediglich festgestellt, dass in der Stadt Leipzig einige der durch den 
Bundesgesetzgeber vorgeschlagenen Indikatoren zur Feststellung eines  
angespannten Wohnungsmarktes nicht erfüllt sind.  
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Frage 1: Wie wird das Prüfergebnis konkret begründet und welche konkreten 

Kriterien hinsichtlich eines „angespannten Wohnungsmarktes“ erfüllt 
die Stadt Leipzig nicht? 

 
Frage 2: Wie ist es erklärlich, dass Leipzig die Voraussetzungen der so genann-

ten „Mietpreisbremse“ im Sinne des Vorliegens der Kriterien für einen 
angespannten Wohnungsmarkt nach § 556d Absatz 2 BGB erfüllt, aber 
nicht die wortgleichen in § 201a BauGB? (bitte konkret ausargumentie-
ren hinsichtlich der jeweils in den Gesetzen angeführten vier Kriterien) 

 
Zusammengefasste Antwort zu den Fragen 1 und 2: 
 
Die Verordnungsermächtigung nach § 201a Baugesetzbuch (BauGB) ermächtigt die 
Landesregierungen, durch Rechtsverordnung Gebiete mit angespanntem Wohnungs-
markt zu bestimmen.  
 
Dies kann insbesondere dann der Fall sein, wenn 

1. die Mieten deutlich stärker steigen als im bundesweiten Durchschnitt, 
2. die durchschnittliche Mietbelastung der Haushalte den bundesweiten Durchschnitt 

deutlich übersteigt, 
3. die Wohnbevölkerung wächst, ohne dass durch Neubautätigkeit insoweit erforder-

licher Wohnraum geschaffen wird, oder 
4. geringer Leerstand bei großer Nachfrage besteht. 

Diese Voraussetzungen wurden für die Stadt Leipzig geprüft. Dabei wurde festgestellt, 
dass in der Stadt Leipzig die bundesgesetzlich vorgeschlagenen Indikatoren nach  
Nummer 1 und 2 nicht erfüllt sind. 
 
Bei Erlass der Sächsischen Mietpreisbegrenzungsverordnung (SächsMPBVO) wurden 
bei der Ermittlung der angespannten Wohnungsmarktlage fachlich geeignete Indikatoren 
definiert, die teilweise von den im Bürgerlichen Gesetzbuch beispielhaft aufgezählten 
Indikatoren abweichen beziehungsweise diese ergänzen. Dies ist im Einzelnen in der 
Begründung der SächsMPBVO ersichtlich.  
 
Frage 3: Waren in den Prüfprozess weitere Akteure außer dem Regionalministe-

rium und der Stadt Leipzig involviert? Wenn ja, welche und welchen 
Tenor hatten deren Stellungnahmen? 

 
Nein, in den Prüfprozess wurden keine weiteren Akteure eingebunden. 
 
Frage 4: Welche weiteren Kommunen haben bei der Staatsregierung Anträge auf 

Erlass einer Rechtsverordnung nach § 201a BauGB gestellt,  
wurden die Kommunen im Zuge der Prüfung angehört und wie wurden 
die Anträge beantwortet? 
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Die Stadt Dresden hat mit Schreiben vom 23. Mai 2023 (Posteingang 30. Mai 2023)  
bekundet, dass die Ausweisung einer Umwandlungsverordnung nach § 250 BauGB für 
das gesamte Stadtgebiet für erforderlich gehalten wird. Dieses Schreiben wurde noch 
nicht beantwortet. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Thomas Schmidt 
 


